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Klaus Wiedermann: Die Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen durch Privatstiftungen - eine steuerrechtliche Analyse

lm Anschluss an zwei jüngere BFG-Erkenntnisse beleuchtet der Beitrag die Frage der KESt-Pflicht der Erfüllung von Pflicht-

teilsansprüchen durch Privatstiftungen und die Frage der Berücksichtigung dieser Pflichtteilsansprüche bei der Bemessung der

Stiftungseingangssteuer samt den zugrunde liegenden zivilrechtlichen Eckpunkten. lm Ergebnis ist die Frage der KESt-Pflicht
zu verneinen, da der ex lege mit dem Tod entstehende Pflichtteilsanspruch auf keiner autonomen Entscheidung des Stiftungs-
vorstandes beruht. Die Pflichtteìlsansprúche mindern nach Maßgabe des 5 1 Abs 5 StiftEG die Bemessungsgrundlage der Stif-
tu n g sei ng an g ssteu er.

MaÉin Schereda: Die Vergütung des Stiftungsvorstands

Die Vergütung des Stiftungsvorstands ist grundsätzlich durch das Gericht festzusetzen. Diese Regelung wird in der Praxis häufig

missachtet.
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im Lagebericht einer Privatstiftung

Bei der Errichtung von Privatstiftungen behalten sich Stifter in vielen Fällen besondere Einflussmöglichkeiten vor. Dadurch können

srch unterschiedliche Auswirkungen auf dìe Höhe möglicher Pflichtteils(ergänzungs)ansprüche ergeben. Der Artikel behandelt die

Angabe solch möglicher Ansprüche im Jahresabschluss und Lagebericht.
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Stéphanie Hörmanseder: Besonderheiten bei der Prüfung von Pr¡vatst¡ftungen

Der Stiftungsprüfung kommt aufgrund der eigentümerlosen Struktur der Stiftung eine große Bedeutung zu. Basierend auf dem

aktuellsten KFS/PE 21 aus dem Jahr 2O14 stelit die Autorin die Besonderheiten im Rahmen der Prüfung von Stiftungen sowie

der Berichterstattung über diese dar.

Regina Reiter: Das IKS bei Privatstiftungen - die Pflichten des Stiftungsvorstands und des Stiftungsprüfers

Der Stiftungsvorstand ist zur Einrichtung eines angemessenen internen Kontrollsystems verpflichtet. Dem Stiftungsprüfer ob-

liegen in diesem Zusammenhang nicht nur die sich aus den allgemeinen Prüfungsstandards ergebenden Aufgaben, sondern zu-

sätzliche Pflichten aufgrund seiner Organstellung.
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Wilhelm Hübner/Evelin Polat: Branding und Wettbewerbsfähigkeit

Was bedeutet es, ein attraktiverArbeitgeberzu sein und wie wìrd man ein solcher? Und welche Rolle spielt hierbei der im HR-Be-

reich heiß diskutierle Begriff ,,Employer Branding"? Die Antworlen auf diese Fragen finden Sie im aktuellen Themenbeitrag. Weiters

werden die Auswirkungen eines ganzheitlichen Employer Branding Ansatzes auf die Wettbewerbsfähigkeit und somit auf den finan-

ziellen Er{olg eines Unternehmens thematisiert.

RECHTSPRECHUNG

3

IARBEITSRECHT
Ausbildungsvertrag oder Arbeitsverlrag?

Unwirksamer Kündigungsverzicht im Geschäftsführervedrag

Fehlende sachliche Rechtfertigung - Kettenarbeitsverträge unzulässig

HVERFAHRENSRECHT

Keine Verbandsklage nach 5 29 KSchG in Arbeitsrechtssachen

Einstweilige Verfügung zur Sicherung der Ansprüche aus Konkurrenzklausel

Arbeitsvertraglicher Anspruch - keine Vereinsstreitigkeit

Unterlassene Mitteilung einer Anderung der Abgabestelle

u SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
Aufstellen von Zeitungsständern - echtes Dienstverhältnis

Freundschaftsdienst oder Dienstverhältnis?

Tätigkeit als freier Dienstnehmet mit Gewerbeschein

u LOHNSTEUER UND ABGABEN
Keine,sach bezu gs-Halbierung " beì Gemeinschaftskredit

Keine sonstigen Belilgg allein durch Bezeichnung als ,,Bonus"

Fitnessstudio als außergewöhnliche Belastung
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn BIick

Entscheidungen
BGH: Nichtige Kundenschutzklausel in Auseinandersetzungs-

vereinbarung zwischen GmbH und einem ihrer Gesellschafter
(20.1.201 5 - I 2R369113)

BGH: Keine Anwendung des 5 B9b HGB bei Franchiseverträgen, die

ein anonymes Massengeschäft betreffen (5.2.2015 -VllZR 109/13)

BGH: Das Wiederaufleben der Forderung des Empfängers einer an-

fechtbaren Le¡stung setzt die Erfüllung des insolvenzrechtlichen

Rückgewähranspruchs voraus (8.1 .201 5 - lX ZR 300/1 3)

BGH: Einberufung einer zweiten Gläubigerversammlung nach dem

Schuldverschreibungsgesetz (2.12.201 4 - ll ZB 2l 1 4)

Aufsätze

Dr. Jörg KiÍchner, LL.M. (George-Washington University), RA, und

Dr. Philipp Giessen, RA

Anwendbarkeit des AGB-Rechts auf M&A-Verträge?

Die Frage, ob Bestimmungen aus M&A-Verträgen als AGB zu quali-

fizieren sind, sorgt in der Praxis zu Recht für Diskussionsstoff. Denn

unterlãge das Ergebnis der Verhandlungen eines M&A-Vertrags ei-

ner nachträglichen richterlichen lnhaltskontrolle, wäre die Verläss-

lichkeit des Verhandlungsergebnisses dahin und die meist langwie-
rigen Vertragsúerhandlungen zur Farce degradiert. Der Beitrag

zeigt, dass Vertragsklauseln eines M&A-Vertrags nicht unter 5 305

Abs. 1 S. I BGB fallen, da sie keine für eine Vielzahl von Fällen vor-

formulierte Vertragsbedingungen sind. Ferner verdeutlicht der Bei-

trag, dass wirtschaftlich bedeutsame Klauseln eines M&A-Vertrags

regelmäßig im Einzelnen ausgehandelt und damit keine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen darstellen.

Dr. Julia Sophia Habbe, RAin, und Philip Wimalasena, RA

lnanspruchnahme deutscher Gerichte bei
rufschädigenden lnternet-Äußerungen von
llllettbewerbern im Ausland

Die rechtliche Verfolgung wettbewerbswidriger Äußerungen von

Konkurrenten wirft, speziell bei grenzi.iberschreitenden Sachverhal
ten, eine Reihe von zivilprozessualen Fragen aul denen in deìn Bei-

trag nachgegangen wird. Es wird skizziert, weshalb die lnanspruch-
nahme deutscher Gerichte für betroffene deutsche Unternehmen
auch dann von lnteresse sein mag, wenn eine stattgebende Ent-

scheidung am Sitz des Schädigers in den USA nicht vollstreckt wer-

den kann. Auf der Grundlage eines Beispielsfalls wird sodann darge-

stellt, ob und ggf. auf welchem Weg eine internationale Zuständig-

keit deutscher Gerichte bzw die Anwendbarkeit deutschen mate-

riellen Rechts begründet werden kann.

Steuerrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Umsatzsteuerfreie Unterrichtsleistungen
(7.1.2015 -v B 102/14)
FG Baden-Württemberg: Spekulationsgeschäfte i. S. d. 5 23

Abs. 1 S. 1 Nr. i, S. 4 EStG im Zusammenhang mit Beteiligungen

an geschlossenen lmmobilienfonds (1.10,2014- 2K2085111)

Aufsätze

Dr. Bastian L¡egmann, RA/StB

Aktuelle Entwicklungen zur Rückw¡rkung
von Rechnungsberichtigungen und zum
Rechnungsbegriff im Sinne des 5 14c USIG

Eine Steuerschuld wegen eines unrichtigen oder unberechtigten

Steuerausweises entsteht wegen des vom BFH geprägten eigen-

stãndigen Rechnungsbegriffs im Sinne des 5 14c UStG bereits

dann, wenn das Abrechnungsdokument Angaben zum Rech-

nungsausstelle¡ Leistungsempfänger, Leistungsbeschreibung so-

wie Entgelt und Umsatzsteuerausweis enthält. Das Niedersächsi-

sche FG hatte sich in e¡ner aktuellen, nicht rechtskräftigen Ent-

scheidung mit der Frage zu befassen, ob 5 14c USIG bei einer völlig

unzureichenden Leistungsbeschreibung ausgeschlossen sein kann

und dies bejaht. Es soll ein Ausblick auf das anhängige Revisions-

verfahren vor dem BFH gewagt werden.

Dr. Henning Frase, LL.M., RA/FAStR/StB

Geänderte Umsatzsteuerlast im grenzüber-
schre¡tenden B2C-Online-Geschäft ab 2015 -
Wer trägt die Kosten?

Seit 1.1.2015 gelten in Deutschland und der gesamten EU für
grenzüberschreitend an Nichtunternehmer (u.a. Privatpersonen)

erbrachte elektronische Dienstleistungen neue Umsatzsteuer-

regeln. Das wirft bei laufenden Verträgen die Frage auf, wer die

Kosten der höheren Umsatzsteuerlast trägt, respektive (bei Steuer-

satzermäßigung) ob der Kunde einen Anspruch auf Preisnachlass

hat.

Dipl.-Volksw. Klaus D. Hahne, StB

Zur Anwendung von Umsatzsteuer-Befreiungen für
Bank- und Finanzdienstleistungen bei Outsourcing- .

Fällen

Die Anwendung der umsatzsteuerlichen Befreiungen für Bank-

und Finanzdienstleistungen gem. 5 4 Nr. 8 UStG bei Outsourcing-

Fällen bereitet in der Besteuerungspraxis oftmals Probleme. Der

EuGH und ihm folgend der BFH haben in ständiger Rechtspre-

chung die umsatzsteuerliche Befreiung,,qualifizierter" Outsour-

cing-Dienstleistungen anerkannt. Die angewandte Prüfungsme-

thodik erfordert jedoch eine umfassende Analyse der Charakteri-

stika der relevanten Befreiungstatbestände und der von dem

Outsourcing-Dienstle¡ster Ûbernommenen Teile des Le¡stungserst-

ellu ngsprozesses.

Entscheidungen

EuGH: Bei MwSt-Hinterziehung im Bestimmungsmitgl¡edstaat ist

das Recht auf Abzug, Befreiung oder Erstattung im Versandmit-

gliedstaat zu versagen, auch wenn keine nationalen Vorschriften

hierfiìr bestehen
(1 8.1 2.201 4 - Rs. C-131 /13, C-1 63 113 und C-1 6411 3 - dazu BB-Kommentar

von Priv.-Doz. D¿ David Hummel)

FG Münster: Vorsteuerabzug im Rahmen eines betrügerischen

Schneeba llsystems
(16.10.20'14- 5 K3875/12U - dazu BB-Kommentarvon

Dr. Barbara Fleckenste¡n-Weiland, LL.M., RAin/StBin/FAinStR)
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Entscheidungen

BGH: Anspruch des einem unmittelbaren Gesellschafter gleich- 523

gestellten Treugebers auf Auskunft über Namen und Anschriften
der anderen Anleger
(16j22014 - llZR277 /13 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Joachim Tebben, LL.M. [Michigan], Notar)

OLG München: Burger King - fristlose Kündigung eines Franchise- 527

vertrags wegen Mehrzahl einzelner Pflichtverstöße durch den Fran-

chisenehmer
(1 4.1 0,201 4 - 7 U 2604/ 1 3l

LG München l: Beitritt zu einem Schiffsfonds in der Rechtsform der 529
GmbH & Co. KG - Aufklärungspflicht über das lnnenhaftungsrisiko
(19.12.2014 -3 O7105114 - dazu BB-Kommentar von
Mirko Fritzsche, RA)

AG Bremen: Mangelhaftigkeit einer Montageanleitung - 532
Verständnishorizont
(23.10.201 4 - 10 C 496/j 2 - dazu BB-Kommentar von
Dr Patr¡ck Ayad, M. Jur., RA)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
DieWoche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Red Book 201 5 angekündigt
EFRAG: Übernahme von Anpassuhgen an IFRS 1 0 und IAS 28

BT: Beratung über Harmonisierung der Rechnungslegung
(BilRUG-RegE)

DRSC: Stellungnahme zum BiIRUG-RegE

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Umfrage zur Anwendung von Qualitätssicherungs-
systemen gestartet

IDW: IDW ES l2,,Wertermittlungen bei Beteiligungen an einer

lmmobilien-Gesellschaft"
IDW: Stellungnahme zum Eckpunktepapier des BMWizur

U msetzung der EU-Abschl ussprüfeneform
WPK: Stellungnahme zum Eckpunktepapier des BMWi zur

U msetzung der EU-Abschl ussprüferreform
WPK: Bericht überdieVorstandssitzung am 13.2.2015 in Berlin

Finanzierung
EU-Kommission: Zwei neue F¡nanzinstrumente für lnvestitionen

in Umwelt, Klima und Energieeffizienz

Betriebswirtschaft
BSTBK/KfW: Gemeinsamer Flyer,,Steuerberater als betriebs-

wirtschaft liche Partner"

Aufsätze

Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissenschaft
(AKBR)

Für eine mehrjährige Bestellperiode des
Abschlussprüfers

Nach geltendem deutschen Handelsrecht ist der Abschlussprüfer

für die gesetzliche Abschlussprüfung jeweils jährlich neu zu bestel-

len (vgl. 5 318 Abs. 1 HGB). Der AKBR hält diesen geselzlichen

Zwang für nicht mehr zeitgemäß und plädiert für eine Offnung zu

einer mehrjährigen Bestellperiode des Abschlussprüfers.

Torsten Decker, M,4., RA, und Daniel Weitz

Gewinnvortrag bei der GmbH & Co. KG:

Spannungsfeld zwischen
Personenha ndelsgesellschaftsrecht und
Konzern bilanzierungspraxis

Der Gewinnvortrag und seine Entnahme waren bei Personenhan-

delsgesellschaften in der Vergangenheit eher seltene Erscheinun.

gen, die ¡n der juristischen Literatur nur wenig - und wenn über-
haupt, dann lückenhaft behandelt wurden. Die immer komplexer
werdenden Konzernstrukturen, insbesondere auch auf europäischer

Ebene, werfe¡ jedoch zunehmend vielschichtige Fragen über den

Gewinnvortrag bei Personenhandelsgesellschaften auf. Diese

Fragen ergeben sich aus dem Spannungsfeld zwischên dem Perso-

nenhandelsgesellschaftsrecht und der Konzernbilanzierungspraxis.

ln dem Beitrag werden der Gewinnvortrag, sein Charakter als Teil

des Eigenkapitals und seine Entstehung gemäß dem Regelstatut

der Personenhandelsçjesellschaften dargelegt und analysiert. Mit
dieser Analyse lässt sich, so die Autoren, ein klares Verständnis des

Gewinnvortrags bilden, um den Gewinnvortrag bei der GmbH & Co.

KG - auch innerhalb komplexer Konzernstrukturen - sicher zu

handhaben.

Entscheidung

BFH: Ergänzungsbilanz bei Anteilserwerb - Abschreibung auf
Restnutzungsdauer und Wahlrecht zur AfA-Methode
(20.11.2014-lVR 1/11 -dazuBB-Kommentarvon 

Þ

Dr, Petra Eckl, RA/StB/FASIR)

EUGH: Mindestlohn bei Entsendung ins
(12.2.201s - c-396/13)
LAG Nürnberg: Kündigungsschutzklage gegen lnsolvenzverwalter

bei Betriebsübergang (9.1.2.20"14 - 6 Sa 550/14)

BAG: Observation durch einen Detektiv m¡t heimlichen Video-

aufnahmen (19.2.2015 - 8 AZR 1007113) .

BAG: Veröffentlichung von Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers

- Einwilligungserfordernis (19.2.2015 - 8 AZR 101 1/13)

tAG Berlin-Biandenburg: Unpfändbarkeit von Ansprüchen

auf Zeitzuschläge (9.1.2015 - 3 Sa 1335/14)

ArbG Solingen: Arbeitnehmer verlangt die Kündigung seines

Vorgesetzten (20.1 .201 5 - 3 Ca 1 356/1 3)

Aufsatz

Daniel Happ, RA/FAArbR, und Marijke van der Most, RAin

Die Höchstüberlassungsdauer im AÜG -
eine,,vorübergehende" ldee?

Drei Jahre sind seit der Einführung des Begriffes,,vorübergehend"

in das AÜG vergangen. Drei Jahre der Diskussion in der Literatur,

drei Jahre des Dahinstehenlassens in der Rechtsprechung - und

damit drei Jahre der Unsicherheit in der Praxis, was, wann und wie

,,vôrübergehend" ist. Wo keine klaren Grenzen existieren, ver-

schwimmt ein legitimes Gestaltungsmittel im vermeintlichen Miss-

brauch. Der Koalitignsveftrag zwischen CDU, CSU und SPD vom

27.'11.2013 beabsichtigt nun mit einer Höchstüberlassungsdauer

von 1B Monaten die ersehnte Präzisierung voaunehmen. Doch

was scheinbar das optimale, weil einfache Mittel gegen den ,,miss-

bräuchlichen Einsatz von Leiharbeit" ist, gefährdet u. U. die Arbeits-

plätze der Leiharbeitnehmer. Bei aller Diskussion um die Zweckmä.

ßigkeit wird die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer Höchstúber-

lassungsdauer - völlig zu Unrecht - verdrängt. Die Rechtssache

Työtuomioistuin (Rs. C-533/13) hat hieran nun erinnert und den

Blick auf die europäische Dimension dieses aktuellen deutschen
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unwirksam 5.239
OVG NRW u. v. 10 1 1.2014- 13 A 1913/13 -n.r.-
Keine Dachkompetenz der BNetzA bei
Auskunftsersuchen zu dynamischen lP-Adressen S- 241

OVG NRW u. v. 16.09 2o14- 13 A 1133/13 - n.r. -
Spediteure sind am Zuweisungsverfahren für
Terminalnutzung zu beteiligen 5.246
OVG NRW B. v.30.10.2014 -88721/14-
Veröffentlichung des Umweltinspektionsberichts
verfassungsrechtlich gerechtfertigt 5.251
OVG RP, U. v. 21.11.2014- 6 A 1o562/14- n r. -
Verkauf von Losgutscheinen der Fernsehlotterie
Aktion Mensch 5.256
OVG NRW u.v.21 .10.2014-3 A1211/14-n.r.-
Zur Berechnung der Unterhaltsbeihilfe für
Rechtsreferendare 5.258
Sächs OVG, u. v. 09.09 2014-2 A44/14'
Rücknahme einer Beamtenernennung wegen
arglistiger Täuschung 5.263

Stefan Fuhrmann / Bodo Klein / Andreas Fleisch-
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Schwerpunkt:

Europa istaufdie Probegestellt n
Vieles hat sich seit Österreichs EU-Beitritt verändert, im Positi-

ven wie im Negativen. Doch wohin geht Europa?

Und jährlich grüßt das Murmeltier L4

Die europäische\Tirtschaftspolitik ändert sich nachwie vor kaum

- trotz hoher Arbeitslosigkeit und Verteilungsschiefl age.

lm Dschungel der Lobbys 16
,\K und ÖGB h"ben seit Jahren die strategische Bedeutung die-

ses Themas erkannt und viel erreicht.

20 Jahre Europäischer Betriebsrat 18
Eine kurze Bilanz, wo wir heute mit dem Euro-Betriebsrat und
der Mirwirkung der Arbeitnehmerlnnen in der EU stehen.

AndenGrundfestenrütteln! 20
\Welche Rollen können und sollen Gewerkschaften und AK
angesichts der gescheiterten lGisenpolitik spielen?

EU-Sozialpolitik auf dem Prüfstand 22
Von Beginn an bestand auf Gemeinschaftsebene ein Spannungs-

verhältnis zulasten des Sozialen. Dies muss sich dringend ändern!

(Noch) keine tr{olgsgeschichte 26
Sowohl die Löhne als auch die Rechte der Arbeitnehmerlnnen

geraten immer stärker unter Druck. Ein Kurswechsel ist nötig.

ElJ - Was geht mich das an?! 28
Von den Herausforderungen der Gewerkschaftsarbeit, den Ar-
beitnehmerlnnen europäische Themen zu vermitteln.

Erasmus mit Gürkchen 30
ZweiDekaden lang gehört Österreich bereits zur EU. \Øas sich

von Cornichons bis zum Preisaufschlag für uns verändert hat.

Uon der lfür zur Pflicht 32
Die EU lieferte die entscheidenden Impulse zum Verbot von Dis-
kriminierungen in Österreich. Lücken bleiben allerdings.

l{otwendiger Tabubruch 34
Zur Überwindung der Krise wäre eine Finanzierung öffentlicher
Defizite durch die Zentralbank wirksam und sinnvoll.

l
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Schachmatt! 36
Die EU-Kommission in Argumentationsnotstand:'Sü'ie lJnter-

nehmen das EU-Recht aushebeln - ganz Iegal.

Angst vor den anderen? 38
\ü/as ist dran an der Beftirchtung, dass Migrantlnnen aus der EU
für die Zuspitzung der Situation verantwortlich sind?

Reality Bites 40
Die ambivalente EU-Stimmung ist ein Spiegelbild des mehrdeu-

tigen Diskurses und der Passivität heimischer Akteurlnnen.

lnteruiew:

,,Mangelnde lnYestitionen" I
Ex-Europa-Staatssekretärin Brigitte Ederer über erfüllte und ent-

täuschte Hoffnungen.

wwwarbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

I

Standards:

Standpunkt Soziales Europa längst übedällig

Veranstaltung: lllas uns Steueroasen kosten

Aus AK und Cewerkschaften

Jlistorie: 0ie soziale Dimension

Zahlen, Daten, Fakten

tTir sind Europa

Frisch gebloggt

ilicht zuletzt - yon Christa Schlager

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen aller grün marl¡-ierten Worfe"

blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW

www.f acebook.com/a rheit.wifi schaft

www.arbeit-wirtschaft.aVkiosk
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24

42

44

45

46
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Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-

Handy abfotograf iert werden. Ein,,Readef' entschlüsselt
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.

Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:

www.beelagg.c0m/downloadreader
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Die Europäische Union engagiert sich zu

wenig bei der Bekämpfung der Arbeitslo-

sigkeiu Diesen'Sl'ermutstropfen sieht Bri-
gitte Ederer, die einst als Staatsseketärin

an den Beitrittsverhandlungen beteiligt

war, im Interview. Anlässlich des 20-jáh-

rigen Jubiläums des österreichischen Bei-

tritts zur EU blicken wir nicht nur auf die

vergangenen Entwicklungen zurück, son-

dern fragen uns auch, wohin kann bzw

vielmehr wohin sollte sich die EU aus Sicht

derfubeitnehmerlnnen entwickeln (S. 12'

14,20)? 
'!l'ie 

sieht die Bilanz in Bezug auf

fubeitsmarkt, Löhne und fubeitnehme-
rlnnen-Rechte aus (S. 26)? \X/elche Pers-

pektiven gibt es für eine europäische Sozi-

alpolitik (5. 22)?'Was hat sich für die

Menschen bzw. die Konsumentlnnen
verändert (S. 30)?
Haben Gewerkschaften undAK genug ge-

tan, um die EU den Arbeitnehmerlnnen
näherzubringen (S. 28)?'ffelche Position

haben sie in der EU angesichts von Lob-
bying-Gruppen, (S. 1 6)? Hat der Euro-Be-

triebsrat die in ihn gesetzten Hoffnungen
erfûllt (S. 1B)?'!7ir werfen einen k¡itischen
Blick auf das Gleichbehandlungsrecht, in
dem die EU wichtige Verbesserungen ge-

bracht hat (S. 32). \Øir ziehen Bilanz in
Sachen Zuwanderung (S. 38). Und wir

sehen uns an, wie die Stimmung in Öster-

reich gegenüber der EU ist (S. 40).

Die Kolumne ,,Nicht zttletzt" stammt
dieses Mal aus der Feder von Christa Schla-

ger. Unter ,,Frisch gebloggt" lesen Sie In-
teressantes aus unserem Expertlnnenblog
blog.arbeit-wirtschaft.at. Online finden
Sie uns wie gewohnt unter WWW.âfb0it-

wirtschaft.at sowie auf vvww.f acebook.com/

arbeit.wirtschâft und twitter.com/AundW.

lØir freuen uns stets über lGitik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen

viel Vergnügen bei der Lektüre.
Für døs Redaþtionsþomitee

Sonja Fercher

20 lahre dabei: EU-Bilanz und Ausblick Redaktion intern
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An dre as Hor s ch, Freibed

Jacob Kleinoø, Freiberg

An dr e a s Piekenbro ck, Heidzlb erg

Yo rk S ch n or b u s, Frankfur t / M. /
Seb astian Plas srnann, Franffurt/ M.

7'h o m as Ho eren, Mz'in s ter/
Møria Kairies, Münster

Marco Brand, Frankfurt/ M.

Aufsätze

Der Bankenstresstest 2014 im Vorfeld des Single Supewisory Mechanism

Theorie und Empirie zu einem Lackmustest der neuen europäischen

Bankenregulierung . .

Die Rechtsprechung des BGH zu Bearbeitungsentgelten für
Darlehensverträge - Rüd<- und Ausblick

Bilanzoptimierter Rückerwerb von Anleihen über ihrem Nominalwert

Anscheinsbeweis und chipTAN

Besitz an dauerglobalverbrieften Afttien - zugleich ein Beitrag zur Lehre

vom Besitz

Rec.htsprechung

13

35

1

25

40

Entscheidungen im Wortlaut

BGH t3. s.20t4-XIZR 405/t2 + Unwirksamkeit formularmäßiger Bearbeitungsentgelte in
Verbraucherdarlehensverträgen . . .

BGH 28. r0.2014 -X[ZR348/13 + Beginn der Verjährungsfrist für bereicherungsrechtlichen Anspruch auf
Rückzahlung eines Darlehensbearbeitungsentgelts erst mit Schluss des

Jahres 201 1

Entscheidungen in Leitsätzen

Hinweis an unsere Leser:
DerJahrgang 2014 wfud zusammen mit demJahrgang2013 gçbunden. Das Gesamtregister für die beidenJahrgänge lieg die-

sem Heft bei. Gleichzeitig wird die Einbanddecke für die beidenJahre ausgeliefert. Bezieher, deren Abonnement die Einband-

decke nicht umfasst, beliefern wir nicht automatisch. Bitte geben Sie eine gesonderte Bestellung auf.

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt je eine Beilage des Verlags Dr. Otto Schmidt KG, Köln, des Verlags C. H. Beds München,

und zwei Beilagen des R\ØS Verlags Kommunikationsforum GmbH, Köln, bei.

ITir bitten um freundliche Beachtung!

48

60

69
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DoruuenrE CT-Paradies
urhG 9 10 Abs. 1, 5 97 Abs. I
BGH, Urteil vom 18.09'2014 - lZR76/13

OLG Brandenburg

Gezielte Mitbewerber-Behinderung durch
Verteilung von einschränkenden Briefkasten-
Aufklebern
UWG SS I Abs. 1, Abs. 3 Nr. I , 3, 4 Nr. 1 0
OLG Brandenburg, Urteil vom 22'12.2014 -
6U 142/13

OLG Celle

Pflicht zur Angabe der einzelnen Bestandteile
eines Mobilfunktarifs bei Smartphone-Angebot
UWG 5S 4 Nr. I l, 5 Abs. l, Abs. 2 Nr.2, 5a Abs.2,

Abs.3 Nr.3; PAngV S 1 Abs. ó S. 2
OLG Celle, Urteil vom 27.11.2014 - 13 U 89/1+ . . . .' .

OLG Düsseldorf

Werbung mit Prüfsiegel und ,,wesentliche
lnformation" i. S. v. $ 5 a Abs. 2 UWG
UWG S 5a Abs.2
OLG Düsseldorf, Urtell voln 30.12.2014 - I-15U 76/14

OLG Karlsruhe

Ginkgo Ginseng + ÈVitam¡ne
HCVO Att. 2 Abs. 2 Nr' 5, Art. 3 lit. a, A¡t. l0;
LFGB 9 1 I ; NemV 5 4 Abs. 2 Z¡ff. 1

OLG Karlsruhe, Urteil vom 12-11'2014 - 6U 123/14.

OLG Hamburg

Vertragsstrafeversprechen mit festem Rahmen

ZPOS9ta
OLG Hamburg, Beschluss vom22.l2'2074 - 3 W
123/14 .

OLG Hamm

Stre¡twert und Wiederholungsgefahr bei

unerwünschter E-Mail-Werbung gegenüber
Gewerbetreibenden
BGB 55 823 Abs. I , I 004 Abs. I
OLG Hamm, Hinweisbeschluss vom 09.12'2014 -
9 u 73/14

OLG München

Kein Wegfall der Wiederholungsgefahr durch
zeitl ich bef risteten Lizenzvertrag
lJrhG 5 97 Abs.1 5.1
OLG München, Urteil vom 24.07.2014 - 29 U

1173/14

Sportgerichtsbarkeit und kartellrechtliches
Missbrauchsverbot - Causa,,Pechstein"
LugÚ zo07 nn. 6 Nr. l; EGBGB Att. 34; GWB a. F.

S lc lts. 1 , Abs.4 Nr. 2; uNÜ Aft. v Abs. 2 lit. b)

OLG München, Urteil vom 1 5 '01.2015 -
U 1110/14 Kart ...

OLG Köln

,Parfümfotos bei eBaY"
UrhG 55 72 Abs. I, 97 Abs. I
OLG Köln, Urteil vom 05.12.2014 - 6 U 57 /14' . . . . ..

OLG Nürnberg

Prospektwerbung eines Filialisten
UWGSs
OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss vom 23.07.2014 -
3U 1155/14

LG Amberg

Filialprospekt
UWGSs
LG Amberg, Urteil vom 07.04 .2014 - 41HKO 1024/13 '

LG Köln

lndíkationstisch
ApoBetro $ l7 Abs.3; UWG S 4 Nr- I I
LG Köln, Urteil vom 06.11.2014 - 31 O 135/14 ' ' ' " "
Basishörgerät
UWGSs
LG Köln, Urteil vom 13.11.2014 - 31 O 265/1+ ' ' " " '

NHALT

Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Dntwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Synopse: UWG - Regierungsentwurf

B¡rrnÄce

263
35ó

362

377

377

379

271

Prof. Dr. Helmut Köhler, München
Der Regierungsentwurf zur UWGNovelle 2015:
Nur Klarstellungen oder doch tiefgreifende
Anderungen?

Prof. Dr. Christian Alexander, Jena
Die Rechtsprechung des EuGH zur Richtlinie
2005/29/EG in den Iahren 2013 und 2014. . . . . . . .

Prof. Dr. Tobias Lettl, LL.M., Potsdam
Kartellverbot (Art. 101 Abs. I AEUV, S 1 G\'[B)
und Tarifvertrag ......

Prof. Dr. Stefan Leible und RAin Dr. Katja
Brzezinski, Bayreuth
Rechtsprechungsreport Lebensmittelrecht 20 1 4 -' .

RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, Hamburg
Siebte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO
(EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesund-

heitsbezogene Angaben

t
Lzs

286

294

. . . .,908

317

,ftst

3ó4

3ó5

37330f

Richter am KG Dr. Gangolf Hess, Berlin
Aktuelles Wettbewerbsverfahrensrecht ..

RecnrspRecnu¡lo

EuGH

Air Berlin r/Verbraucherzentrale Bundesverband
VO (EG) Nr.1008/2008 Art.23 Abs. t 5.2
EuGH, Urteil vom 15.01.2015 - C-573/13

Ryanair/PR Aviation
RL 9ó/9/EG Art. l , Art. 3 Abs. I, Att. 5, Att. ó Abs. l ,

At-t.8, Att. 15
EuGH, Urteil vom 15.01.2015 - C-30/14

Pez Hejdu k / EnergieAgentur.N RW
VO Nr.44,/2001,/EG Art.5 Nr.3;
RL 2001 /29/EG Art. I Abs. I
EuGH, Urteil vom22.01.2015 C-441/13

Art & Allposters /Stichting
RL 2001 /29//EG At't.4 Abs. 2
EuGH, Urteil vom22.01.2075 - C-419/13

FNV Kunsten lnformatie en Media/Staat
der Nederlanden
AEUV Art.101 Abs. I
EuGH, Urteil v0m04.12.2014 - C-413/13

BGH

Spezialist für Familienrecht
UWG 5 4 Nr. 1 t; BRAO $ 43 b; BORA $ 7
BGH, Urteil vom24.07.2074 - IZR53/13
Kommentar von RA Martin W. Huff

Hörgeräteversorgung. I I I

UWG 5 4 Nr. I 1; BW BOA $ sl Abs. 2

@w BoÁ 5 34 Abs.5 aF)

BGH, Urteil vom24.07.2o14 - IZR68/13

Hi Hotel ll
IJrhG 5 3l Abs.5; EGBGB Art. 28 Abs.5, Art.34;
ROM-LVO Att.9 Abs. 2
BGH, Urteil vom 24.09.2014 - IZR35/17

K-Theory
ZPO S 322 Abs. l; UrhG S 97
BGH, Urteil vom 24.07.2074 = I ZR 27 /13
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AufsZitze

RA FASTR Prof. Dr Christoph H. Seibt, LLM. (Yale) /
RA Dr Johannes Cziupka
Rechtspflichten und Best Pract¡ces für
Vorstands- und Aufsichtsratshandeln bei der
Kapitalmarktrecht-Com pliance

Legalität im eigenen Handeln zu wahren und lllegalitä-
ten aus dem Untemehmen heraus entgegenzusteuern, ist
zentraler Inhalt der Compliance-Verantwortung des ge-

samten Vorstandes. Während sich derzeit eine Konturie-
rung des damit verbundenen rechtlichen Pflichtenka-
nons abzeichnet, haben sich gleichzeitig Best Practices

zur Prävention, Detektion und Ahndung von Complian-
ce-Verstößen herauszubilden, die effektive und effizien-
te Strategieelemente zur Haftungsvermeidung bereit-
stellen. Gerade im Kapitalmarktrecht besteht hierfür ein
erhebliches Praxisbedürfnis, vor allem angesichts zu-

nehmender Komplexität kapitalmarktrechtlicher Pfl ich-
ten und künftig drakonisch erhöhter Sanktionsrisiken
für Emittenten und deren Geschäftsleiter imZuge der
europäischen Revision des Transparenz- und Markt-
missbrauchsregimes. 93

RA ù FelixGaul
Regressansprtiche be¡ Kartellbußen im Lichte
der Rechtsprechung und der aktuellen Debatte
über die Reform der Organhaftung

Vorstandsmitglieder sind regelmäßig einem potentiell
existenzvernichtenden Regressrisiko ausgesetzt, wenn
Bußgelder wegen Kartellverstößen gegen ,,ihre" Unter-
nehmen verhängt werden. Vor Kurzem hat mit dem Ar-
beitsgericht Essen im sog. Schienenkartell-Verfahren
erstmals ein Gericht zu grundlegenden Fragen des Re-
gresses bei solchen Kartellbußen Stellung genommen.

Die schon länger kontrovers geführte wissenschaftliche
Debatte über dieses Problemfeld erreichte im Septem-

ber 2014 auch den 70. Deutschen Juristentag (= DJT) in .

Hannover. Dort stand im Rahmen der Verhandlungen
über die Reform der Organhaftung u.a. die Erforderlich-
keit von Regressbegrenzungen aufder Agenda. Die
neuen Impulse, die sowohl vom DJT als auch vom
A¡bG Essen ausgehen, bieten Anlass, die Regressfähig-
keit von Kartellbußen auf den Prüfstand zu stellen und
etwaige Instrumente zur Regressbegrenzung auf ihre
Praktikabilitat hin näher zu beleuchten. 109

Steuer-Journal

RA FASTR Dr PeterTalaska
Ubernahme einer Geldsanktion gegen ein
Vorstandsmitglied durch die Aktiengesellschaft
aus straf rechtlicher Perspektive

Rechtsprechung

Anlageberatung, Aufklärungspfl ¡chten beim
Vertrieb junger Aktien
BGH v. 27.11.2014 - III ZR 294113

Organhaft ung für Verkürzung der Masse,
Änderung der Rechtsprechung
BGH v. 18.11.2014 -IIZR23lll3
Fusionskontrolle
BGH v. 23.9.2014 - KVZ 821 13

Akteneinsichtsanspruch gegen die BaFin
OLG Frankfurtv.15.9.2014 - WpUG 3/11

Herabsetzung der Vorstandsvergütung
OLG Stuttgart v. I.I0.2014 - 20 U 3ll3

Buchbesprechungen

Di rk J an n ott/J ü rg e n Frod e rman n (H rsg. )
Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft
- Societas Europaea -
(RA Dr Christoph Ltichler)
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118
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Februar-Ausgabe der Sozialen Sicherheit berichtet von einem

Symposion zum Thema,,Kinder- und Jugendgesundheit", das im
Hauptverband unter Beteiligung hochrangiger Expertinnen und

Experten stattfand. Ferner bringen wir eine Nachlese zu einer Tagung

im Hauptverband unter dem Titel ,,fraud & error", die einen Einblick

in die Vielfalt von Missbrauch in der sozialen Sicherheit ermöglicht.

Wie alljährlich im Februar bringt die Soziale Sicherheit auch in diesem

Jahr wieder die personenbezogenen statistischen Daten des Jah-

res 2O14 zum Stand der hier in Österreich
Beschäftigten (3,424.000), zur Anzahl der

Pensionsbezieher (2,322.500) sowie die

Quote der Erwerbsverhältnisse sämtlicher
Erwerbstätigen (3,876.000), wie sie zum

Stichtag mit 1 . Juli 2014 erhoben wurden.

Dr. Thomas Czypionka (lnstitut für Höhere

Studien) stellt als jemand, der in den Prozess

eingebunden ist, Reflexionen zur Gesund-
heitsreform an und plädieft dafür, die Be-

völkerung informierend einzubeziehen und

sie vor allem nicht zu überfordern. Darüber hinaus gehe es darum,

einen möglichst großen Spielraum für lnnovationen zu schaffen und

den angestrebten Lösungen einen genügend großen Zeitraum fÜr

ihre Umsetzung einzuräumen. lm Unterschied zu den Anläufen

früherer Jahrzehnte bezüglich einer Gesundheitsreform sei man die-

ses Mal auf einem sehr guten Weg.

Ass.-Prof. Dr. Auer-Mayer (Universität Salzburg) stellte im Rahmen der

SV-Wissenschaft Überlegungen zur sozialversicherungsrechtlichen
Beurteilung der Beschäftigung von Vertretungsärzten an. Die Expeftin

für Arbeits- und Sozialrecht geht davon aus, dass Vertretungsärzte

überuviegend als selbständige, freiberuflich Tätige angesehen werden,

da eine Vertretung in Ordinationen schwerlich auf Grund der Eigen-

verantwortlichkeit der ärztlichen Berufsausübung als Anstellung an-

zusehen sei. Die sozialversicherungsrechtliche Beufteilung hänge
jedoch davon ab, inwieweit Bindungen des Veftretungsarztes über
jene hinausgehen, denen der zu Vertretende selbst unterliegt.

Abschließend werden von Manfred Glombik, einem Fachjournalisten

für Fragen der Rentenversicherung, jene wesentlichen Anderungen

inklusive der vorübergehenden Senkung der Altersgrenzen darge-

stellt, die in Deutschland seit dem 1. Juli20'14 in dergeset2lichen
Rentenversicherung in Kraft getreten sind.

Dr. Wilhelm Donner

lmpr€ssum
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nengruppen wtrd dre iewetls geschlechtsspezifische Form verwendet
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Die,, U nvol lendete" : Zehn Jahre Flu g gastrechte-Verord n u n g

Auch zehn Jahre nach ihrem lnkrafttreten gibt die Fluggastrechle-Verordnung auf zahlreiche Praxisfragen des Luft-

verkehrs noch keine befriedigenden Antworlen. Die Judikatur in den Mitgliedstaaten divergierl deshalb. Der Autor gibt

einen Überblick über die wichtigsten offenen Fragen, die etwa Details der Entschädigung bei Flugverspätung belreffen.

Julia Burkard-Pötter / Stephan Sura

Das Praktikum im neuen Gewand - Praxiseinblicke zwischen Mindestlohn und prekärem
Beschäft i g u n gsverhältn is
Das Mindestlohngesetz will unter anderem die Situation schlecht oder nicht bezahlter Praktikanten verbessern. Die

Autoren nehmen - nach Darstellung des rechtlichen Rahmens für Praktika - die Neuregelungen kritisch unter die Lupe.

Sie zeigen eine Lücke bei Pflichtpraktika auf und identifizieren aufscheinende Probleme und Missbrauchspotenzial.

Christian Deckenbrock

Tätigkeitsverbote wegen n¡chtanwaltlicher Vorbefassung und ihre Sozietätserstreckung
Wer bereits in anderer Funktion in einer Sache tätig war, darJ nicht anwaltlich darin tätig werden. Dass dieses Verbot

sich auch auf alle Sozien des Anwalts erstreckt, stellt Kanzleien mitunter vor gravierende Probleme. Der Autor reflek-

tierl die aktuelle BGH-Judikatur kritisch und plädiert für eine vedassungskonforme Begrenzung der Sozietätsklausel.

Zur Rechtsprechung
Stefan Lunk

Der GmbH-Geschäftsführer und die Arbeitsgerichtsbarkeit - Das BAG macht den Weg frei!
(BAG, NJW 2015, 570)

Bericht
Helmut Hoffmann

Die Entwicklung des lnternetrechts bis Ende 2014

Kanzlei & Mandat
Winfried Born

Verlängerung des nachehel¡chen Unterhalts wegen Kindesbetreuung

Personalien
I ngeborg Rakete-Dombek I Wolfg ang Ewer

Hans-Jürgen Rabe t
Buchbesprechungen
lpsen: Völkerrecht (Chnstran Hitlgruber); Klowait/Gläßer: Mediationsgesetz (Nicole Conrad); Fitting/Engels/
Schmidt/Trebinger/Linsenmaier: Betriebsvedassungsgeselz(Hermann Reichold); Däubler/Bonin/Deineft:
AG B-Kontroll e im Arbeitsre chl (W o lf g an g H ro m ad ka)
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GENERALSEKRtrTAR

Arn Anfang war
die Stadt

,,Wer die Dinge beim falschen Namen nennt,
trägt zum Unglück der Welt bei."
(Albert Camus)
Die Wuzeln von Demokratie und Rechts-
staat liegen ìn der Stadt; in der griechischen
Agora, in der Stadt des Mittelalters und der
Neuzeit. Diese, unsere gemeÌnsamen demo-
kratischen Werthaltungen stehen unter
Druck. Ökonomisch kommt dies im Begriff

,,marktfähige Demokratie" zum Ausdruck.
Aber nicht die Demokratie ist dem Markt
untezuordnen, sondern umgekehr-t.

Der Östeneichische Städtebund tritt deshatb
gegen Freihandelsabkommen hinter ver-

sch/ossenen Türen und gegen die Privatisie-

rung des Rechfssfaates in Form eines paral-

lelen Rechtssystems ein, Pohtisch stehen wir
vor der Herausforderung, die ,,politischen
Leidenschaften, die Religionen und ldeolo-
gien zu entfachen imstande sind, einzudàm-
men. Die Trennung von Staat und Religion
gilt für alle Glaubensgemeinschaften, In einer
modernen Zivilgesellschaft gehört die Reli-
gion in die Kirche, in die Synagoge, in die
Moschee oder in den Ashnm, nicht auf die
Agora". (tV. Müller-Funk, Der Standard,

1 0/1 1 .1 .201 5) Paris ìst in dìesem Sìnne

auch symbolischer Ort für die Demokratìe,

wo die Aufklärung tief verwuzelt ist, Gerade
wir in den Städten und Gemeinden sind täg-
lich gefordert, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit zu gewähleisten und gemeinsam zu
verteidigen. a

Dr. Thomas Weninger

Generalsekretär des Ósterreichischen Städtebundes

2

2 Am Anfang war die Stadt
Editorial des Generalsekretärs des Österreichischen Städtebundes

Ge n e ral sekretär Th om as Wen i n ger

Orte der Solidaritát und Zivilcourage
Vorwort des Prásidenten des Öster¡eichischen Städtebundes

Bürgermeister Michael Hàupl

lmpressum

Städtebund Alctuell
Diverse Kurzmeldungen aus den Städten

Der Schnellbahn-Ausbau in Oberósterreich soll die Verkehrsinf rastruKur

optimieren und den rund '1 5,000 Pendlerlnnen die An- und Abreise erleichtern,

Mehr auf Seite 6

Kommunalnews
Kurzbe¡ichte aus den Bundesländern

Die Stadt der Zukunft
Die Stadt der Zukunft begegnet

vielen Herausforderungen.

\Øie tolerantes Zusammenle-
ben, \Øohlsta¡d, smartes

\Øohnen, Verkehr und Ener-
gieversorgung künftig best-

möglich gewährleistet wer-
den können, beschäftigt

Expertinnen und Experten,
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58 Magazin
tVie Graz die Zukunft sieht, Ergebnisse der,,Urban Future Global
Conference" und Überlegungen des Verkehrsausschusses

Þ

Ò

,,Smaft City" Graz: Projekte wie die Entwicklung der
Reininghaus Grunde zeigen das Potenzial der steiri-

schen Landeshauptstadt als ,,Stadt der Zukunft",

Mehr auf Seite 58-59

64 Finanzen
Dezember2014

Jlànner 2015

Recht
Kostenersatz frir Gemeindeaufgaben
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Orte der Solidaritát
und Zivilcourage

Unsere aufñchtige und uneingeschränl4e
Anteilnahme gilt den Opfern des Tenor-

anschlags auf die Satirezeitschrift ,,Charlie
Hebdo' in Pais, DÌeser feige menschenver-
achtende Tenor ist zu verurteìlen und mtt all

unseren polit¡schen Anstrengungen ener-
gisch zu bekämpfen, Wirwerden es nìcht
zulassen, dass an den demokratischen Wer-

ten unserer Gesellschaft - mit ihrem Recht
auf freie Meinungsäußerung - geruttelt wird.

Sie ist das Fundament unseres politischen,

kulturellen und geistigen Lebens,

Weltweit haben sich Millionen Menschen in

den Städten solidarisieft und sind geschlos-

sen für Frieden, Freiheit und Solidarität auf
die Straßen gegangen, Städie srnd Orte der
Demokratie und Vielfalt: hierwerden unter-

schiedliche politische Gesinnungen, ver-

schiedene Religionsbekenntnisse und Natio-
na I itäten res pe l4iert,

Die furchtbaren Ereignisse von Paris zeigen
jedoch, dass europätsche Städte durch zu-
nehmende soziale Ungleichheit vor groBen

Herausforderungen stehen, Der soziale Zu-
sammenhalt muss mit allen Mìtteln gestärkt

und darf nicht in Frage gestellt werden.

Die Politik ìst geforderl, alle Hebel daran zu

setzen, unsere pluralistische Gesellschaft zu

schützen,

Bürgermeister Dr. Michael Háupl

Präsident des Osteneichischen Städtebundes
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+Editorial.,.,.
Videoüberwachung und Datenschutz
Von Helmut Ofner

Europarecht
+ Alle Rechtsschutzlücken geschlossen? Zum System des
lndividualrechtsschutzes im Unionsrecht nach lnuit ll.
Im System des Individualrechtsschutzes waren vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon Rechts-
schutzlücken beklagt worden. In der Rs Inuit IIhat der EuGH zu diesen grundlegenden Fragen des Rechts-
schutzes Stellung genommen und ausgeführt, dass dem Einzelnen nunmehr lückenloser Rechtsschutz zu-
kommt,
Von Cornelia Leeb

Ð Union aktuell , .

Von Alina Lengauer

+ EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2015/1-8 . . .

1: Beitrittsvertrag 
^) 

EMRK unvereinbar mit Unionsrecht (Alina Lengauer)
2: Begriff des ,,Organismus, der geeignet ist, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu

setzen" (AIinø Lengauer)
3: Adipositas ist als ,,Behinderung" einzustufen
4: Bei,,Aufenthaltskarte von Familienangehörigen" besteht kein Visum-Erfordernis
5: Dringende Krankentransporte dürfen vorrangig und direkt an Freiwilligenorganisationen vergeben

werden
6: Umfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör für illegal aufhältige Drittstaatsangehörige
7:IJmfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör fiir illegal aufhâltige Drittstaatsangehörige
8: Beweislast für Information und Prüfung der Kreditwürdigkeit obliegt Kreditgeber

Ei n heitl iches Kaufrecht/
I nternationales Privatrecht
) Zur räumlichen Geltung des UN-Kaufrechts und des Rechts der OHADA . , , .

Die Koexistenz des ,,regionalen" und ,,universalen" Einheitsrechts wirft eine Reihe von Rechtsfragen auf,
deren Behandlung und Lösung nicht nur Schwierigkeiten bereiten, sondern auch eine erhebliche Umstel-
Iung erfordern. Finerseits bietet der wachsende Bestand regional vereinheitlichter oder harmonisierter
Rechtsnormen gegenüber dem disziplinären Rechtswesen des Völkerrechts ein anderes, facettenreiches Bild
und bewirkt damit im Bereich des Privat- und Handelsrechts (Unternehmensrechts) neue Forschungswei-
sen sowie ein anderes Denken und Wissen. Andererseits ftihrt die Entwicklung der elektronisch unterstütz-
ten Gestaltung sämtlicher wirtschaftlicher Transaktionen (e-Business) einen Wandel in der WirtschaÍt her-
bei. Aus dieser Perspektive stellt der Beitrag die räumliche Geltung des UN-Kaufrechts den OHADA-Be-
stimmungen (insb AU.DCG) kritisch gegenüber, um einen Überblick über die Anwendungsvoraussetzun-
gen beider Regelwerke zu geben. Hieraus können Verbesserungsmöglichkeiten und Lösungsvorschläge

erarbeitet werden.
V o n J o s eph- Augustin T chameni
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Ð Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2015/9-14 . . .

9: Keine internationale Zuständigkeit bei Einlassung durch einen Abwesenheitskurator
10: Anknüpfung von Sicherheits- und Verhaltensregeln
l1: Gerichtsstandsklauseln in AGB
12: Lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche richten sich nach dem Marktortsprinzip
13: Verfahrensmangel wegen Nichtermittlung des fremden Rechts
14: AnerkennungsÍÌihigkeit einer kenianischen Adoption

RechtsverEleichung
+ Die floating charge - wie man Kredite mittels einer Wolke sichert
Vergleich englischer Kreditsicherung durch das Unternehmensvermögen mit deutscher
Sicherungsübereignung und Grundschuld
Zur Kreditsicherung durch das gesamte Unternehmensvermögen bedient sich eine englische comPany im
Common Law dem praktischen Mittel der fo ating charge. Im deutschen Ciuil Law stehen Unternehmen
nur andersartige und Einzelsicherheiten wie Sicherungsübereignung und Grundschuld zur Verfügung.
Der Beitrag vergleicht im Kontext der Ökonomie und Interessen der Sicherungsparteien die Konzepte
zur Kreditsicherung an Mobilien und Immobilien.
Von lohønnes Ungerer

StandarCs
å lmpressum
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OJZ aktuell 145

Beiträge
{ Arbeitgebereigenschaft und haftpflichtige Personen bei Lohnbetrug. 149
Als Subunternehmer tätig werdende Scheinfirmen in der Bauwirtschaft melden Dienstnehmer (DN) zur So-
zialversicherung (SV) an und bleiben geplantermaßen das Entgelt schuldig. Zu klären bleibt die Person des
Arbeitgebers (AG) sowie die Haftung Dritter für das ausfallende Entgelt.
Von Reinhard Resch

{ Was darf im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden? 157
Zur Kundmachung von Venryaltungsverordnungen und anderer nicht außenwirksamer Rechtsaktc
Die Rechtsqualitât von Verwaltungsverordnungen ist in Lehre und Rechtsprechung seit vielen |ahren um-
stritten. Der Beitrag geht auf diese Diskussion ein, befasst sich allerdings primär mit der Frage, ob Verwal-
tungsverordnungen (auch) nach der derzeitigen Rechtslage im BGBI kundgemacht werden dürfen.
V o n Chr i stoph H ofst ätt er

Evidenzblall
{ Europäisches Zivilverfahren
oGH 1 5. 7. 2014, 10 0b 21t149
22: Ausrichten unternehmerischer Tätigkeit auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers auch durch Vermittler
Mit Anmerkung von Leander D. Loacker

{ Heimaufenthaltsrecht
oGH 7. 5.2014,7 ob209n3r
23: Keine Freiheitsbeschränkung durch Anziehen eines Overalls
Mit Anmerkung uon Stefan Schwab

t Konsumentenschutzrecht
oGH 21.8.2014,3 0b 118/14w
24: Preisminderung gebüùrrt auch bei Hotelwechsel

Ð Schadenersatzrecht . . .,, . .

oGH 23. 7.2014,8 0b 66/14k
25: Anlegerschaden und Feststellungsklage
Mit Anmerkung von Petrø Leupold

Ð Schuldrecht
oGH 21. 5.2014,3 0b 9/14s
26: Regress vier )ahre nach einem Brand ist nicht verjährt

Ð Medienrecht .

OGH 1.10.2O14,15 Os 99/14v
27: Mediale Warnung

Ð Strafprozessrecht
OGH 29. 10.2O14,15 Os 180/13d

165

170

172

174

178

181

184

146

28: Durch ausländische Behörden angeordnete Überwachung auf österr Staatsgebiet
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EvBl-Leitsátze
Ð Arbeitsrecht .

oGH 29. 10.2014,9 obA 88/14b
25 Der kündigende Bürgermeister: falsus procurator

Ð Außerstreitverfahren ., .

oGH 21.10.2014,4 0b 166/14m
26: Inventarisierung einer Liegenschaft richtet sich nicht zwingend nach Grundbuchsstand

Ð Familienrecht
oGH 22.10.2014,3 0b 179114s
27: Kontinuität der Erziehung ist bei der Obsorge zu berücksichtigen

Ð Grundbuchsrecht
oGH 23. 10.2014,5 0b 184/14s
28:Bei Teilung des herrschenden Guts muss Übertragung einer Servitut beantragt werden

t Provisorialverfahren . . ., .,, .

oGH 10. 9. 2014,7 0b 132/14h
29: Gewaltschutz bei Missbrauchsverdacht?

Ð Schadenersatzrecht.
oGH 23. 10. 2014, 2 0b 121 114 d
30: Mitverschulden bei Nichtbenùtzung des Radwqs

Ð Strafrecht
OGH 29. 10.2014,15 Os 113/14b
3 1: Sachbeschädigung nicht unbedingt typische,,Begleittat" von Einbruchdiebstahl

Ð Strafprozessrecht
PräsdOGH 12. 11. 2014, 1 Präs 2690-4605/14p
32: Zu\ãssiger Befangenheitsantrag setzt bestehende Organfunktion voraus

Forum
Ð Vorbringen und Anspruch - Stolpersteine im Reiserechtsprozess
Von Eike Lindinger

Sprache und Recht
t Anregung aus der Praxis
Von Max Leitner

Kosten
Ð Kostenseitig
Von losef Obermaier

Standards
Ð lmpressum . ,

Ð Buchbesprechungen

185
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Prozessorgèflüster:Samsungserstesl4-nm-SoC 16

Hardware: Grafikchips, Mini-PC für Spiele 18

Embedded:64-Bit-ARM-Kerne, USB-Oszilloskop 20

Peripheríe:Fotodiucker,VR-Brillen,FreeSync-Monitor 22
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Wa ndera rbe itnehmer:

EuGH v. 18.12.14, C-523/13 - >Larcher<: Altersteilzeit, Diskriminierungsverbot

r 2. Kollektives Arbeitsrecht
Betriebsverfassungsrecht: BAG v. 25.6.14, 7 ABR 70/12 Hinzuziehung eines Sachverständi-
gen durch den BR

BAG v. 30.9.14, 1 ABR 106/12: Mitbestimmung be¡m Gesundheitsschutz
schwerbehindertenvertretungsrecht: B AG v. 23.7 . 1 4, 7 ABR 231 1 2: Anf echtu ng der wa h l

der Stellvertreter einer Schwerbehindertenvertretung, Beteiligung der gewählten
Stellvertreter am Anfechtungsverfahren
'BAG v. 15.1O.14,7 ABR71l12: Beteiligung derSchwerbehindertenvertretung, Auswahl-

verfahren vor Begründung eines Arbeitsverhältnisses, Persona lgestel lung
Tarifrecht:

BAG v. 10.9.14, 10 AZR 959/13: Wirksamkeit einer AVE, Aussetzung, Geltungsbereich des
VTV

I 3. Verfahrensrecht
Ausschlussfrist: LAG Nürnberg v. 12.'11.14, 2 Sa 4O7tl4i Bestandsschutzklage wahrt
Ausschlussf rist
Beschwerdeverfahren: 9AGv.27.10.14,10 AZB 93/14: Kostenerstattung, Kosten eines
Prozessbevol lmächtigten
Rechtsschutzbedürfnis: BAG v. 23.9.14, 9 AZR 1 100/12: Anspruch auf behinderungsgerechte
Beschäft igung, Leistungsklage, f reigestelltes Betriebsratsmitglied
Rechtsweg: BAG v. 3. 1 2.14,'10 AZB 98/14: Geschäftsführer, Amtsniederlegung

BAG v. 25.1 1. 14, 10 AZB 52114: lnsolvenzanfechtung, unentgeltliche Leistung
' BAG v. 17.9.14, 10 AZB 4114: lnsolvenzanfechtung von Lohn- und Annexsteuern

Kuzmitteilungen

, EuGH v. 18.12.14, C-354113: Adipositas als >Behinderung< iSd. Gleichbehandlungsrichtlin¡e
EuGH v. '18.12.2014, Gutachten 2/13: Entwurf zum EU-Beitritt zur EMRK
unvereinbar mit Unionsrecht
EuGH v. 26.'l'1.2O14, C-22113 ua., Mascolo: Datenschutzrichtlinie auf Aufzeichnung mit einer
Kamera anwendbar, die von einer Person an ihrem Haus angebracht wurde und auf den
öff. Straßenraum gerichtet ist
BAG v. 13.01.2015, 3 AZR 894/12: Betriebsrente erst mit Bezug der ges. Altersrente
BAG v. 16.12.2014, 9 AZR 295113: Urlaub - Ausschluss von Doppelansprüchen
BVerwG v.17.12.2014,8 B 66.14: Beschäftigung von AN an Sonn- und Feiertagen
nach werktäglichem Ladenschluss um 24.00 Uhr unzulässig
BFH v. 08.10.2014, Vl R 82/13: Einkommenssteuerklårung per Fax wirksam
BFH v.22.'lO.2014, X R 18/14i >Riester-Rente( für Beamte - Einwilligungsfrist
teilweise korrigiert

' LAG Baden-Württemberg v. "17.12.2014, 1 SHa 34114: Amtsentbindung eines ehrenamtlichen
R ichters wegen )Lagerwechsel<
LAG Berlin-Brandenburg v. 17.'12.2O'14, 15 5a 982114: Arbeitszeitkonto im Leiharbeits-
verhältnis - Kein Abbau von Plusstunden wegen fehlender Einsatzmöglichkeit beim Entleiher

: LAG Dùsseldor'f v. 12.O1.20'15, 9 Ta BV 51/14: facebook-Seite des AG unterliegt nicht der M¡tbe-
stimmung
LAG Düsseldorf v.18.12.2014,'151a 582/'14: Arbeitsgerichte für Vergütungsklage einer Kustodin
u nzuständ ig

LAG Düsseldorf v. 19.08.2014,85a7641'l3i Sittenwidrige Lohnvereinbarung mit
Schulbusbeg leiterin
ArbG Köln v.18.12.20'14, 11 Ca3817114:. Erstattung von Anwaltskosten durch AG nach leicht
vermeidbarer Strafanzeige
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